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Büttiker Rolf (RL, SO), für das Büro: Es sind noch zwei Ge-
schäfte in eigener Sache auf der Traktandenliste. Das Inter-
esse scheint nicht allzu gross zu sein, wenn es um
Geschäfte in eigener Sache geht. Sie wissen, es ist immer
der falsche Zeitpunkt, um eine Vorlage zur Erhöhung der
Entschädigungen an die Mitglieder der eidgenössischen
Räte und der Beiträge an die Fraktionen zu behandeln: Ein-
mal sind wir vor den Wahlen, dann sind wir wieder nach den
Wahlen, und sparen sollten wir ja sowieso! Um die ständi-
gen Diskussionen um einen geeigneten Zeitpunkt ein für alle
Mal zu beenden, haben die Räte im Jahr 2002 bei der Revi-
sion des Entschädigungsgesetzes beschlossen, dass ge-
mäss diesem Gesetz zu Beginn jeder Legislaturperiode des
Nationalrates ein angemessener Teuerungsausgleich auf
den Einkommen, Entschädigungen und Beiträgen ausge-
richtet wird.
Das Büro des Ständerates unterbreitet Ihnen deshalb heute
auf Empfehlung der Verwaltungsdelegation eine entspre-
chende Vorlage; Sie haben sie in der ersten Sessionswoche
erhalten. Der Verwaltungsdelegation obliegt gemäss Parla-
mentsgesetz die oberste Leitung der Parlamentsverwaltung;
insbesondere ist sie auch zuständig für die Finanzen. Ver-
schiedene Entschädigungen und Beiträge wurden während
mehreren Jahren nicht an die Teuerung angepasst; die
Mahlzeitenentschädigung seit 1990 nicht mehr. Mit der jetzi-
gen Teuerungsanpassung sollen vor allem effektive Spesen-
ausgaben wieder vollumfänglich rückerstattet werden.
Verwaltungsdelegation und Büro waren sich der Problematik
bewusst, knapp ein Jahr, nachdem die Räte im Rahmen des
Entlastungsprogramms beschlossen hatten, als persönli-
chen Sparbeitrag für die Dauer dieser Legislaturperiode das
Jahreseinkommen für die Vorbereitungen der Ratsarbeit um
3000 Franken zu kürzen, nun wieder eine Vorlage für die
Ausrichtung des Teuerungsausgleichs auf einer Reihe von
Entschädigungen und Beiträgen vorzulegen. Sie tragen die-
sem Umstand insofern Rechnung, als nur eine Anpassung
jener Beiträge vorgeschlagen wird, bei denen die Teuerung
mehr als 5 Prozent beträgt. Verzichtet wird damit insbeson-
dere – das ist natürlich der entscheidende Punkt und der
quantitativ grösste Beitrag – auf eine Teuerungsanpassung
bei den Jahresentschädigungen und beim Taggeld. Ver-
zichte bzw. Abweichungen bei der jetzigen Anpassung der

effektiven Teuerung sollen bei der nächsten Anpassung in
vier Jahren ausgeglichen werden.
Eine Ausnahme bilden die Beiträge an die Fraktionen. Ein
beträchtlicher Teil der Ausgaben der Fraktionen sind Perso-
nalausgaben. Die Fraktionen sollten in die Lage versetzt
werden, dem Fraktionspersonal ebenfalls einen Teuerungs-
ausgleich gewähren zu können. Der vorgeschlagene Teue-
rungsausgleich für die Entschädigungen und Beiträge an die
Ratsmitglieder und Fraktionen führt zu jährlichen Mehraus-
gaben von 900 000 Franken.
Ich komme zum zweiten Teil der Vorlage; er betrifft Präzisie-
rungen in der Vorsorge und beim Leistungsumfang bei
Krankheit oder Unfall im Ausland. Bei den Änderungen han-
delt es sich um Anpassungen, die zur gesetzgeberischen
Klarheit und zur praktikablen Umsetzung sinnvoll sind. Bei
der Erarbeitung waren die verschiedenen interessierten
Kreise involviert, insbesondere das Bundesamt für Sozial-
versicherung und die Eidgenössische Steuerverwaltung. Der
Bundesrat schreibt in seiner Stellungnahme, dass diese Än-
derungen über redaktionelle Anpassungen hinausgehen.
Verwaltungsdelegation und Büro haben von formellen im
Gegensatz zu materiellen Anpassungen gesprochen, was
etwas Haarspalterei ist. Sie wollten damit zum Ausdruck
bringen, dass am Konzept der geltenden Regelungen und
damit am politischen Willen keine Änderungen vorgenom-
men wurden. Gemäss Auskunft der Bundeskanzlei bezog
sich die Bemerkung des Bundesrates vor allem auf die An-
passungen im Bereich der Leistungen bei Krankheit und Un-
fall im Ausland. Dort ist zur Umsetzung eine Standard-
Versicherungslösung vorgesehen, die etwas höhere Leistun-
gen vorsieht als in der Verordnung vorgeschrieben. Das Be-
harren auf einer eigenen Lösung mit den vorgegebenen
tieferen Leistungen hätte paradoxerweise für den Bund
deutlich höhere Kosten zur Folge gehabt.
Ich hoffe, damit in diesem Punkt Klarheit geschaffen zu ha-
ben. Zusammengefasst, auf einen Punkt gebracht: Wir ha-
ben mit dieser Outsourcing-Lösung erreicht, dass wir höhere
Leistungen mit tieferen Prämien kriegen. Es gibt also auch
Outsourcing-Lösungen, die sich rechnen.
Im Zuge der Umsetzung der Bestimmungen des Parla-
mentsressourcengesetzes sowie der Verordnung der Bun-
desversammlung zum Parlamentsressourcengesetz im Be-
reich der Altersvorsorge hat das Bundesamt für Sozialversi-
cherung darauf hingewiesen, dass aufgrund des baldigen
Inkrafttretens der ersten Revision des Bundesgesetzes über
die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge
Anpassungen im Parlamentsressourcengesetz notwendig
sind. Weiter wurde festgestellt, dass einzelne Artikel miss-
verständlich ausgelegt werden können. Mit einer ausführli-
cheren Regelung der Altersvorsorge auf Gesetzesstufe sol-
len in einer präzisierenden Formulierung der Normen auch
auf Verordnungsstufe die Anforderungen des BVG an eine
Vorsorgeregelung erfüllt werden können. Zugleich kann der
unterschiedlichen Auslegung entgegengewirkt werden.
Die Auswirkungen der vorliegenden Anpassungen sind ge-
ring. Insbesondere wird die bisherige Konzeption der Alters-
vorsorge beibehalten, nämlich mit der vorgesehenen Ein-
bringung des Beitrages für die Altersvorsorge in eine
bestehende Vorsorgeeinrichtung der zweiten Säule oder in
eine Einrichtung der gebundenen Selbstvorsorge, in die so
genannte Säule 3a, oder, falls die vorgenannten Möglichkei-
ten ausgeschöpft sind, in ein spezielles Vorsorgewerk.
Folgende Anpassungen sind speziell zu erwähnen: Der Titel
von Artikel 7 des Parlamentsressourcengesetzes lautet neu
«Vorsorge», jener der dazugehörenden Verordnung «Vor-
sorgeentschädigung», da sich die Bestimmungen dieser Ar-
tikel auf eine reine Sparkapitalbildung für das Alter beziehen
und eben auch Elemente der Risikoabdeckung beinhalten.
Die Definition des Vorsorgebeitrages stützt sich neu auf eine
gesetzliche Grundlage ab und ersetzt den bisherigen Ver-
weis auf eine Verordnung. Der Vorsorgebeitrag in der Höhe
von derzeit 12 154 Franken erfährt dadurch keine Änderung.
Die ursprünglich vorgesehene Wahlfreiheit des Ratsmitglie-
des in Bezug auf das Sozialvorsorgewerk wird – das muss
man ehrlicherweise zugeben – durch die Änderung einge-
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schränkt, dass neu nur ein durch das Parlament bestimmtes
Vorsorgewerk die Einzahlungen entgegennimmt. Diese Än-
derung erfolgt aufgrund der Tatsache, dass der Träger die-
ser Speziallösung für Mitglieder der eidgenössischen Räte
aufsichtsrechtliche sowie steuerrechtliche Formvorschriften
zu erfüllen hat, damit die Vorsorgebeiträge der Ratsmitglie-
der steuerlich abzugsberechtigten Vorsorgeaufwand darstel-
len können. Ein entsprechender Partner konnte mit der
Servisa-Supra-Sammelstiftung der Kantonalbanken gefun-
den werden. Die Eidgenössische Steuerverwaltung hat die
vorliegende Vorsorgekonzeption für die Ratsmitglieder ge-
prüft und die Abzugsfähigkeit der Beiträge grundsätzlich be-
stätigt. Erwähnt sei auch noch, dass die Einzahlungen in das
Vorsorgewerk entsprechend deren Charakter, wie z. B. Vor-
sorgebeiträge der zweiten Säule, sowohl der Kapitalbildung
wie auch der Abdeckung der Risiken Tod und Invalidität die-
nen.
Schliesslich bleibt als letzte vorgeschlagene Anpassung die
Regelung der Leistungen zu erwähnen, die ein Ratsmitglied
erhält, wenn es in offizieller Mission als Parlamentarier oder
Parlamentarierin im Ausland verunfallt oder erkrankt. Diese
Leistungen werden subsidiär, in Ergänzung der Leistungen
der persönlichen Kranken- und Unfallversicherungen, er-
bracht. Im Rahmen der konkreten Umsetzung hat es sich
gezeigt, dass die Leistungspflicht des Bundes am sinnvolls-
ten durch eine Versicherungsleistung erbracht wird. Der von
der Verwaltungsdelegation bei einer Versicherungsgesell-
schaft abgeschlossene Standardvertrag sieht bei einer ge-
ringen Prämie höhere Versicherungsleistungen vor, als sie in
der Verordnung festgeschrieben werden. Es ist daher sinn-
voll, in der Verordnung diese Beiträge als Mindestleistung
des Versicherers anzugeben, weil sonst im Schadenfall hö-
here Versicherungsleistungen fällig werden könnten, als dem
Ratsmitglied gemäss bisheriger Regelung zustehen.
Die Versicherungslösung bringt weitere Vorteile: Es werden
Leistungen weltweit und rund um die Uhr erbracht, und es
besteht ein direktes Rechtsverhältnis zwischen der Versi-
cherungsgesellschaft und dem Ratsmitglied. Im Leistungs-
fall regelt die Versicherungsgesellschaft die Kostenfrage
direkt mit den persönlichen Kranken- und Unfallversicherun-
gen des Ratsmitgliedes. Die Anpassungen betreffend Vor-
sorge sowie Leistungen bei Krankheit und Unfall im Ausland
haben keine personellen und finanziellen Auswirkungen
beim Bund.
Gestützt auf meine Ausführungen empfehle ich Ihnen Zu-
stimmung zu den vorgeschlagenen Anpassungen des Parla-
mentsressourcengesetzes und der Verordnung zum Parla-
mentsressourcengesetz betreffend Teuerung und Vorsorge-
regelung.
[VS]
Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen 
L’entrée en matière est décidée sans opposition 

[VS]
[VS]
1. Bundesgesetz über Bezüge und Infrastruktur der Mit-
glieder der eidgenössischen Räte und über die Beiträge
an die Fraktionen  
1. Loi fédérale sur les moyens alloués aux membres de
l’Assemblée fédérale et sur les contributions allouées
aux groupes  
[VS]
Detailberatung – Discussion par article 
[VS]
Titel und Ingress, Ziff. I, II 
Antrag des Büros: BBl 
[VS]
Titre et préambule, ch. I, II 
Proposition du Bureau: FF 
[VS]
Angenommen – Adopté 
[VS]
Gesamtabstimmung – Vote sur l’ensemble 
Für Annahme des Entwurfes .... 30 Stimmen
(Einstimmigkeit)

2. Verordnung der Bundesversammlung zum Parla-
mentsressourcengesetz  
2. Ordonnance de l’Assemblée fédérale relative à la loi
sur les moyens alloués aux parlementaires  
[VS]
Detailberatung – Discussion par article 
[VS]
Titel und Ingress, Ziff. I, II 
Antrag des Büros: BBl 
[VS]
Titre et préambule, ch. I, II 
Proposition du Bureau: FF 
[VS]
Angenommen – Adopté 
[VS]
Gesamtabstimmung – Vote sur l’ensemble 
Für Annahme des Entwurfes .... 31 Stimmen
(Einstimmigkeit)
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Büttiker Rolf (RL, SO), für das Büro: Bei diesem Geschäft
geht es darum, eine gesetzliche Grundlage für die Bearbei-
tung von Personendaten im Zusammenhang mit Zutrittsaus-
weisen für das Parlamentsgebäude zu schaffen, die den
Anforderungen des Datenschutzes vollauf genügt.
Die Verwaltungsdelegation der eidgenössischen Räte hat im
Winter 2002/03 einem neuen Konzept zur Verstärkung der
Sicherheit im Parlamentsgebäude zugestimmt. Diese bau-
lich-technischen und organisatorischen Sicherheitsmass-
nahmen sind am 1. Dezember 2003 in Kraft getreten. Zu
diesen Massnahmen gehört insbesondere ein neues Zu-
trittskontrollsystem. Wer seit dem 1. Dezember 2003 das
Parlamentsgebäude aufsuchen will, braucht eine Bewilli-
gung. Diese wird in Form eines Ausweises ausgestellt. Sol-
che Ausweise setzen die Bearbeitung von Personendaten
voraus. Laut Artikel 17 des Bundesgesetzes über den Da-
tenschutz dürfen die Organe des Bundes Personendaten
nur bearbeiten, wenn dafür eine gesetzliche Grundlage be-
steht. Die heutigen Rechtsgrundlagen bieten gemäss dem
Eidgenössischen Datenschutzbeauftragten keine genü-
gende Grundlage für das Zutrittskontrollsystem.
Aus diesen Gründen hat die Verwaltungsdelegation be-
schlossen, diese Lücke zu schliessen, indem die Parla-
mentsverwaltungsverordnung mit entsprechenden Bestim-
mungen ergänzt wird. In den zwei neuen Artikeln 16a und
16b wird geregelt, welche Daten zu welchem Zweck bear-
beitet werden, wer diese Daten zu liefern hat, welche Perso-


